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Der BDEW begrüßt, dass die Beschlusskammer 9 mit dem vorliegenden Konsultationsdoku-

ment die bestehenden Grundsatzregelungen aus REGENT 2021 fortführt und somit die Konti-

nuität für ein Design wahrt, was sich im Markt bewährt hat. Zum Entwurf der Festlegung RE-

GENT 2026 nimmt der BDEW im Einzelnen wie folgt Stellung: 

TZ 1 

Der BDEW begrüßt die Berechnung distanzunabhängiger Ein- und Ausspeiseentgelte in Form 

eines einheitlichen Briefmarkenentgeltes für die deutschen Fernleitungsnetze/Fernleitungs-

netzbetreiber (FNB). Die konsequente Fortführung der bereits mit REGENT 2021 festgelegten 

Grundsätze begrüßt der BDEW ausdrücklich. Die Bewertung der Briefmarkenmethode ist 

nachvollziehbar und wird geteilt. Zudem ist sie bei den FNB etabliert und wird vom Markt – im 

Vergleich zu anderen Methoden - als sinnvolle und sachgerechte Methode eingestuft. 

TZ 2 

Die Regelungen zur Rabattierung von Ein- und Ausspeisepunkten an Speicheranlagen werden 

seitens des BDEW unterstützt. 

TZ 3 

Die Regelungen zur Rabattierung von bedingt festen, frei zuordenbaren Kapazitäten (bFZK) 

und festen, dynamisch zuordenbaren Kapazitäten (DZK) werden seitens des BDEW unter-

stützt. 

TZ 4 

Die Regelung zur Ermöglichung der tatsächlichen Vereinnahmung der Erlöse aus Fernleitungs-

dienstleitungen mittels Multiplikatoren mit einer Konstanten werden seitens des BDEW unter-

stützt. 

TZ 5 

Die Regelungen bzgl. Messstellenentgelte sind nachvollziehbar und werden begrüßt. 

TZ 6 

Die Einstufung der Entgelte für das Nominierungsersatzverfahren als Systemdienstleistung ist 

sachgerecht.  
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Marktraumumstellungsumlage 

Entgegen der Vorgängerfestlegung (REGENT 2021, BK9-19/610) wird die Marktraumumstel-

lungsumlage nicht als Systemdienstleistung eingestuft (vgl. Rz. 282). In Bezug auf die Markt-

raumumstellungsumlage wird weiter ausgeführt, dass dies keinerlei praktische Konsequenzen 

mit sich bringt (Rz. 287). Dies wird begrüßt. Jedoch sollte eine Klarstellung aufgenommen wer-

den, dass die Veröffentlichungspflicht auf der Buchungsplattform weiterhin die Marktrau-

mumstellungsumlage umfasst. 

Biogasumlage 

Die Bundesnetzagentur legt in Rz. 288 ff. des Beschlussentwurfes zu REGENT 2026 dar, dass sie 

nicht beabsichtigt, die Biogasumlage weiterhin als Systemdienstleistung im Sinne des Art. 4 VO 

(EU) 2017/460 (NC TAR) einzustufen. Auch hier sollte eine Klarstellung aufgenommen werden, 

dass die Veröffentlichungspflicht auf der Buchungsplattform weiterhin die Biogasumlage um-

fasst. Der BDEW plädiert für eine der Rz. 287 entsprechende, abschließende Aussage zur grund-

sätzlichen Zulässigkeit und Fortführung der Biogasumlage und nicht nur hinsichtlich der in der 

Kooperationsvereinbarung Gas (im Folgenden: KoV) geregelten Modalitäten.   

In Rz. 289 wird auf die nationalen verordnungsrechtlichen Grundlagen der Biogaskostenwäl-

zung in § 20b GasNEV hingewiesen sowie auf die nähere Ausgestaltung in der KoV, die ihrerseits 

hinsichtlich der "Modalitäten der Umlage" nicht auf rechtliche Bedenken stoße. Dabei wird je-

doch nicht berücksichtigt, dass die Biogasumlage – anders als die in Rz. 282 ff. behandelte 

Marktraumumstellungsumlage – nicht im EnWG abgesichert ist und dass die GasNEV, die nur 

noch bis 31.12.2027 gilt, auf die Vorschriften der GasNZV verweist. Diese Verweise in § 20b 

GasNEV laufen mit dem Außerkraftreten der GasNZV ab 01.01.2026 leer, so dass derzeit selbst 

für Bestandsanlagen unklar ist, ob die Biogasumlage weiterhin erhoben werden darf. Der Pro-

zess zur Berechnung der Biogasumlage startet bereits im August jeden Jahres. Es ist nach heu-

tiger Einschätzung höchst unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber bis zu diesem Zeitpunkt über 

den Fortbestand der Biogasumlage (etwa durch eine Verankerung im EnWG) entscheidet. Die 

Netzbetreiber benötigen deutliche Regelungen zur Übergangszeit, mindestens für die Zeit bis 

die GasNEV außer Kraft tritt. In der Festlegung REGENT 2026 (oder der Festlegung GasNEF) 

sollte daher klargestellt werden, dass der Verweis des § 20b GasNEV auf die GasNZV-Vorschrif-

ten und die damit angeordnete bundesweite Kostenwälzung mindestens so lange fortgilt, bis 

die GasNEV ausläuft.  

 

Ebenso ist eine Übergangslösung für die Kosten aus der Zahlung von vermiedenen Netzentgel-

ten erforderlich, die nach § 20a GasNEV bisher für die Dauer von 10 Jahren zugesichert wurde. 
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Dies ist dringend geboten, um wenigstens hinsichtlich der Bestandsanlagen weiterhin die Kos-

tenwälzung rechtssicher durchführen zu können. Mittlerweile hat die BNetzA eine Vorkonsul-

tation zur Überführung der GasNEV in eine Festlegung (GasNEF) gestartet. Die Festlegungsver-

fahren sollten in diesem Thema dringend synchronisiert werden. Der BDEW wird daher diesen 

Hinweis in der Stellungnahme zu dieser Konsultation ebenfalls einbringen.  

 

 


